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 Anmerkungen 
Schematisierte Darstellung des Bildungswesens

1)	In einigen Ländern bestehen besondere Formen des Übergangs von der Kindertagesstätte oder der Kindertagespflege in 
die Grundschule (Vorklassen, Schulkindergärten). In Berlin und Brandenburg umfasst die Grundschule sechs Jahrgangs-
stufen.

2)	Schulbezeichnung ist nach Landesrecht unterschiedlich. Sonderpädagogische Bildungseinrichtungen mit dem Förder-
schwerpunkt ‚Lernen‘ und sonderpädagogische Bildungseinrichtungen mit dem Förderschwerpunkt ‚Geistige Entwick-
lung‘ haben schulspezifische Abschlüsse.

3)	Die Jahrgangsstufen 5 und 6 bilden eine Phase besonderer Förderung, Beobachtung und Orientierung über den weiteren 
Bildungsgang mit seinen fachlichen Schwerpunkten.

4)	Zugangsvoraussetzung ist die formelle Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe, die nach Jahrgangsstufe 
9 oder 10 erworben wird. Der Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife erfolgt nach Jahrgangsstufe 12 (achtjähriges 
Gymnasium, G8) oder Jahrgangsstufe 13 (neunjähriges Gymnasium, G9). An Schularten mit 3 Bildungsgängen wird der 
gymnasiale Bildungsgang in der Regel nicht auf 8 Jahre verkürzt.

5)	Für Absolvent:innen mit Mittlerem Schulabschluss und einer beruflichen Erstausbildung ist in den meisten Ländern der 
unmittelbare Eintritt in Jahrgangsstufe 12 der Fachoberschule möglich. Die Länder können auch eine Jahrgangs- 
stufe 13 einrichten. Der Besuch der Jahrgangsstufe 13 führt zur Fachgebundenen Hochschulreife und unter bestimmten 
Voraussetzungen zur Allgemeinen Hochschulreife.

6)	Zusätzlich zum berufsqualifizierenden Abschluss ggf. Erwerb des Ersten Schulabschlusses oder des Mittleren Schulab-
schlusses. Unter bestimmten Voraussetzungen ist zusätzlich der Erwerb der Fachhochschulreife möglich.

7)	Unter bestimmten Voraussetzungen ist der Erwerb der Fachhochschulreife möglich.
8)	Einschließlich Hochschulen mit einzelnen universitären Studiengängen (z. B. Theologie, Philosophie, Medizin, Verwal-

tungswissenschaften, Sport).
9)	Einschließlich der Dualen Hochschulen.

Quelle: Durch die Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung modifizierte Abbildung, in Anlehnung an Sekretariat der 
Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, Deutsche EURYDICE-Informations-
stelle der Länder


